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1. Vorbemerkungen 

1.1 Veranlassung 

Die Sibelco Deutschland GmbH plant als Eigentümerin des Tontagebaus „Schenken-

busch“ die Fortführung der Tongewinnung nördlich des Lüsbacher Weges, da die im 

genehmigten Betriebsgelände vorhandenen Rohstoffmengen den Bedarf nur noch 

für einen Zeitraum von wenigen Jahren abdecken. 

Auf einer Fläche von 17,4 Hektar ergibt sich für die Norderweiterung Schenkenbusch 

unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsabständen ein Lagerstätten-

inhalt von ca. 3.250.000 t Ton. 

Bei einer durchschnittlichen Förderung von ca. 120.000 t/a ist die Rohstoffversor-

gung am Standort Witterschlick für einen Zeitraum von knapp 30 Jahren gesichert. 

1.2 Begründung des Vorhabens 

Der Witterschlicker Blauton ist überregional bekannt und wegen seiner hervorra-

genden keramischen Eigenschaften ein seit Jahrzehnten geschätzter und begehrter 

Rohstoff, der in dieser Form ausschließlich im Raum Witterschlick anzutreffen ist. 

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, die auf die Entstehungsgeschichte vor rd. 

25 Mio. Jahren und der aus dem Verwitterungsprozess resultierenden Mineralzusam-

mensetzung sowie dem Kornaufbau zurückzuführen ist, besitzen alle Witterschlicker 

Tone einzigartige keramische Eigenschaften. Die gewonnenen Tone werden zu den 

verschiedenen Mischanlagen, Aufbereitungsanlagen und Gruben der Sibelco 

Deutschland GmbH im Westerwald und der Eifel transportiert, um dort die von den 

Kunden gewünschten keramischen Eigenschaften der Mischungen zu erreichen. Die 

verschiedenen Tonqualitäten gehen in die Produktion von Feuerfeststeinen, Stein-

zeugrohren, großformatige Fliesen, Vormauerziegel, Dach- und Mauerziegeln sowie 

Spezialanwendungen wie zum Beispiel Säurefestbau, Bohrspülungen, Bohrlochab-

dichtungen, Brunnenabdichtungen, Granulate für Hydrokulturen und Engoben. 

Die Gewinnung von Rohstoffen ist standortgebunden. Da es keine Alternativen zu 

den am Standort Witterschlick vorkommenden Rohstoffen gibt, sollen diese nörd-

lich angrenzend an die derzeitige Betriebsfläche des Tagebaus „Schenkenbusch“ ge-

wonnen werden. Der Regionalplan der Bezirksregierung Köln weist in seiner Fassung 
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von 2004 diese Fläche als Bereich zur Sicherung und Abbau oberflächennaher Bo-

denschätze (BSAB) aus (vgl. Kapitel 3.2.1). Die Tatsache, dass hier die Rohstoffgewin-

nung aus einem vorhandenen Tagebaue heraus im Rahmen einer Erweiterung statt-

finden soll, geht mit den Grundsätzen der Raumordnungsplanung einher, welche 

besagen, dass solche Vorhaben möglichst einem Aufschluss neuer gleichwertiger 

Vorkommen vorgezogen werden. 

1.3 Angaben zum Unternehmen 

Grubenbetrieb  Sibelco Deutschland GmbH 

     Betrieb „Schenkenbusch“ 

     53347 Alfter-Witterschlick 

     Schmale Allee 25 

     Telefon: 0228/641467 

Bergwerksbesitzer  Sibelco Deutschland GmbH  

     Sälzerstraße 20 

     56235 Ransbach – Baumbach 

Gründungsjahr  1838 

Handelsregister  Amtsgericht Montabaur HRG-Nr. 1581 

Geschäftsführer  Michael Klaas 

Sitz der Gesellschaft  Ransbach – Baumbach 

1.4 Begründung der obligatorischen Rahmenbetriebsplanpflicht 

Gemäß § 52 Abs. 2 a BBergG ist die Aufstellung eines Rahmenbetriebsplanes zu ver-

langen und für dessen Zulassung ein Planfeststellungsverfahren nach Maßgabe der 

§§ 57a und 57b durchzuführen, wenn ein Vorhaben gemäß der Verordnung nach § 

57c in Verbindung mit den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 

Das hier beschriebene Vorhaben – die Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes für 

den Tontagebau „Schenkenbusch“ in nördliche Richtung – umfasst eine Fläche, die 

insgesamt größer als 25 ha ist. Aus § 1 Nr. 1 b) aa) UVP-V-Bergbau ergibt sich die 

UVP-Pflicht für derartige Vorhaben. 
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1.5 Abstimmungsergebnisse  

Am 09.11.2008 fand ein Scoping-Termin statt, bei dem Sibelco zum ersten Mal das 

Vorhaben - die Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes für den Tontagebau „Schen-

kenbusch“ in nördliche Richtung – vorgestellt hat.  

Hierbei ging es zunächst um die Abstimmung des Untersuchungsrahmens für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Die von der Bezirksregierung Arnsberg verfasste 

und im Februar 2009 verteilte Niederschrift zu dem Termin enthält die zentralen 

Eckpunkte der damaligen Planung. 

Artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie detaillierte Planungen wurden in der 

Folge erarbeitet. Zweimal wurden Antragsunterlagen für das oben genannte Vorha-

ben bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht (im Jahr 2017 und 2020). Infolge 

der Antragsstellung 2017 erfolgte die Bekanntmachung des Vorhabens durch die Be-

zirksregierung Arnsberg am 06.01.2018. Die Offenlage der Planunterlagen fand vom 

08.01. bis 07.02.2018 bei der Gemeinde Alfter statt. 

Nach Eingang und Prüfung der Stellungnahmen der Beteiligten und mehreren Be-

sprechungsterminen entschied sich die Unternehmerin, die Planung zu überarbei-

ten. 

Unter anderem wurde eine Anpassung hinsichtlich der Flächenbeanspruchung – un-

ter Berücksichtigung der Regionalplanung – vorgenommen. Des Weiteren enthielt 

die im Dezember 2020 vorgelegte Planung konkrete Aussagen zu Themen wie Hyd-

rogeologie und Immissionsschutz. Auch die natur- und artenschutzrechtlichen As-

pekte wurden grundlegend überarbeitet und die Bestandskartierung (u.a. Avifauna) 

wurde aktualisiert. 

Nach kursorischer Prüfung dieses Antrag teilte die Bezirksregierung Arnsberg mit 

Schreiben vom 04.03.2021 mit, dass „[d]as mit dem o. a. Rahmenbetriebsplan vom 

Dez. 2020 beschriebene bergbauliche Vorhaben […] gegenüber dem Projekt, welches 

[Sibelco] bei mir mit dem Rahmenbetriebsplan unter dem 15.11.2017 beantragt hat, 

wesentlich geändert im Sinne von § 52 Abs.2 c BBergG [wurde]“. Obwohl Sibelco nach 

wie vor die Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes für den Tontagebau „Schenken-

busch“ in nördliche Richtung plant, soll nun entsprechend der Forderungen der Be-

zirksregierung Arnsberg ein neues Verfahren beginnen.  
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Die beiden ursprünglichen Anträge aus den Jahren 2017 und 2020 wurden mit Vor-

lage dieses Antrags (siehe Anschreiben) zurückgezogen.  

Hiermit kommt nun ein neuer Antrag auf Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes 

für den Tontagebau „Schenkenbusch“ in nördliche Richtung zur Vorlage (sog. 

Norderweiterung). Das Vorhaben umfasst sowohl den Rohstoffabbau als auch die 

ordnungsgemäße Wiedernutzbarmachung der bergbaulich in Anspruch genomme-

nen Flächen.  
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2. Antragsgegenstand 

2.1 Bergrechtliche Planfeststellung 

Durch eine Eignungsuntersuchung (siehe Anlage 1) wurde festgestellt, dass es sich 

bei dem Rohstoffvorkommen im Bereich der Norderweiterung um einen grundeige-

nen Rohstoff im Sinne des § 3 Abs. 4 BBergG handelt. Somit fällt das Vorhaben der 

Norderweiterung in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Arnsberg. 

Aufgrund der Flächengröße des geplanten Vorhabens (gesamte Rahmenbetriebs-

planfläche > 25 ha) ist gemäß den Vorgaben des § 52 Abs. 2 a BBergG ein Planfest-

stellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zu führen.  

2.2 Eingeschlossene Entscheidungen 

• Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung (§§ 14 ff. BNatSchG); siehe Kapitel 6 

• Antrag nach § 69 Abs. 1 Landschaftsschutzgesetz NRW auf Befreiung gem. § 8 der 

Ordnungsbehördlichen Verfügung des Rhein-Sieg-Kreises vom 31.08.2006 (LSG 

5207-0001); siehe Kapitel 6 

• Antrag auf Erteilung einer Straßensondernutzungserlaubnis gemäß §§ 8 FStrG 

bzw. §§ 18,19 LStrG NRW (Anhang A)  

2.3 Wasserrechtliche Anträge 

Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung der 

Gruben- und Niederschlagswässer gemäß §§ 8,9 WHG findet sich im Anhang B, kann 

jedoch aufgrund von § 19 Abs. 1 WHG nicht im Planfeststellungsverfahren mitkon-

zentriert werden. 

Da u.a. die Herstellung eines Gewässers Bestandteil des beantragten Vorhabens ist, 

sind den Antragsunterlagen im Anhang C prüffähige Unterlagen für den geplanten 

Gewässerausbau gemäß § 68 WHG beigefügt.  
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3. Darstellung des Vorhabens 

3.1 Vorhabensbeschreibung 

3.1.1 Art und Umfang des Vorhabens 

Der bestehende Rahmenbetriebsplan des Tontagebaus „Schenkenbusch“ soll um 

eine Fläche von 17,4 ha in nördliche Richtung erweitert werden. Vor Beginn der ers-

ten Abbauphase wird eine Unterquerung des nördlich der aktuellen Betriebsplan-

grenze liegenden Lüsbacher Weges errichtet, um die für den Witterschlicker Ort be-

deutende Wegverbindung zu erhalten. Zusätzlich kann durch die Unterführung ein 

emissionsreduzierter Abtransport der geförderten Rohstoffe gewährleistet werden. 

Der genaue Ablauf und Flächenbedarf der einzelnen Abbauphasen wird in Kapitel 

4.2 beschrieben. Um die geförderten Rohstoffe verarbeiten zu können, bleiben die 

bereits vorhandenen Betriebswege und Tagesanlagen bestehen. Darüber hinaus 

werden die anfallenden Grubenwässer mit Hilfe der bewährten Wasserhaltung be-

handelt. (vgl. Anhang B). Ein zweiter, sich im nördlichen Bereich der Erweiterungs-

fläche befindlicher Weg wird wahrscheinlich im Zuge der dritten Abbauphase in An-

spruch genommen werden müssen. Um die Wegeverbindung zu erhalten, wird ein 

entsprechender Ersatzweg zuvor hergerichtet. Neben dem geplanten Tonabbau um-

fasst das Vorhaben auch die Wiedernutzbarmachung der bergbaulich in Anspruch 

genommenen Flächen. Das Rekultivierungskonzept für die geplante Norderweite-

rung ist dem Kapitel 8 zu entnehmen. 

Im südlichen bereits bestehenden Betriebsteil schreitet die Wiedernutzbarmachung 

stetig voran. Für diesen bestehenden Tagebau „Schenkenbusch“ hat Sibelco am 

09.06.2020 einen (Teil-)Abschlussbetriebsplan vorgelegt, der am 04.12.2020 (Az. 62.s 

25-1.4-2020-1) zugelassen wurde. Insofern ist diese Fläche nicht mehr Bestandteil 

der hier vorgelegten Planung.  

3.1.2 Territoriale Einordnung 

Die Erweiterungsfläche wird im Westen durch eine Hochspannungsleitung sowie 

landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Osten durch die Ortschaft Witterschlick 
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begrenzt. Im nördlichen Bereich wird die Betriebserweiterung durch einen Wirt-

schaftsweg (Buschkauler Weg) begrenzt. Die südliche Begrenzung des Vorhabens 

bildet der Lüsbacher Weg, der die ausgesiedelten Höfe mit der Ortschaft Witter-

schlick verbindet und die Grenze zum bestehenden Tagebau „Schenkenbusch“ im 

Süden darstellt.  

Die zum Abbau beantragte Fläche erstreckt sich auf einer Länge von ca. 650 m von 

Nord nach Süd und liegt an einem sehr schwach geneigten in nordöstliche Richtung 

abfallenden Hang. Der geplante Erweiterungsbereich liegt auf einer Geländehöhe 

von rd. 156 -160 m über NN und wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

 

Abbildung 1: Topographische Übersicht (Quelle: Bergtechnisches Vermessungsbüro Gütz) 

3.1.3 Derzeitige Genehmigungssituation 

Die nachstehende Aufzählung gibt einen Überblick über die aktuelle Genehmigungs-

situation des Tagebaus Schenkenbusch. 

 

Fakultativer Rahmenbetriebsplan 

Rahmenbetriebsplan    Az.: s 25-1 I 1/25  vom 12.09.1975 

1. Erweiterung von 1991   Az.: s 25-1- 3 -14-12  vom 13.08.1991 
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2. Erweiterung von 1995   Az.: s 25– 3.1–3–23  vom 14.09.1995 

Ergänzung des Rahmenbetriebsplans      vom 28.02.2019 

Verlängerung des Rahmenbetriebsplans    vom 01.12.2020 

Die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes ist bis zum 31.12.2023 befristet. 

 
Hauptbetriebsplan 

Hautbetriebsplan    Az.: 61.s 25-1.1-2017-1 vom 18.12.2017 

Die Zulassung des Hauptbetriebsplanes ist bis zum 31.12.2021 befristet. 

 

Wasserrechtliche Erlaubnis 

Wasserrechtliche Erlaubnis  Az.: 61.s 25-7-2020-2 vom 23.12.2020 

Die Erlaubnis ist bis zum 31.12.2023 befristet.  

 

Abschlussbetriebsplan  

(Teil-)Abschlussbetriebsplan  Az.: 62.s 25-1.4-2020-1 vom 04.12.2020 

 

Sonderbetriebspläne 

Sonderbetriebsplan mobile Betankung Az.: s25-3.1-4-04  vom 12.02.2003 

Sonderbetriebsplan Waage   Az.: s25-3.1-2 22  vom 02.03.1994 

Elektrische Anlagen    Az.: s25-1-10-2  vom 12.02.2003 

Errichtung eines Tonschnitzlers  Az.: s25-1-2-12-4  vom 12.02.2003 

Sonderbetriebsplan 4 Bohrungen Az.: 62.s 25-1.3-2019.1 vom 10.02.2020 

Sonderbetriebsplan Verfüllung  Az.: 62.s 25-1.3-2021-1 vom 17.06.2021 

3.1.4 Gewinnungsberechtigung 

Durch die als Anlage 1 beigefügte beschriebene Eignungsuntersuchung wurde fest-

gestellt, dass es sich bei dem Rohstoffvorkommen im Bereich der Norderweiterung 

um einen grundeigenen Rohstoff im Sinne des § 3 Abs. 4 BBergG handelt. 

Der Nachweis der Gewinnungsberechtigung erfolgt in dem nach Abschluss des Plan-

feststellungsverfahrens nach § 52 Abs. (1) BBergG aufzustellenden Hauptbetriebs-

plan. Hierzu werden die jeweils benötigten Grundstücke von den Eigentümern ent-

weder käuflich erworben oder langfristig gepachtet. 
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3.1.5 Eigentumsverhältnisse  

Die Norderweiterung des Rahmenbetriebsplanes umfasst Flurstücke in der Gemar-

kung Witterschlick:  

• Flur 29  

• Flur 30 

Die als Anlage 2a (nur der Bergamtsausfertigung) beigefügte „Eigentümerliste 

Norderweiterung“, sowie der in Anlage 2 beigefügte Katasterplan geben eine Über-

sicht über die betroffenen Flurstücke.  

3.1.6 Verkehrsanbindung 

Für den Abtransport des Wertminerals aus der Norderweiterung sowie die Zufahrt 

von anderen Materialien (Tone von anderen Sibelco-Standorten für die Mischungen 

oder Fremdmassen für die Rekultivierung) sollen die heute bereits bestehenden Ta-

gesanlagen des Tagebaus Schenkenbusch weiterhin genutzt werden.  

Von dort führt eine Werksstraße nach Westen mit Anbindung an die Schmale Allee. 

Über diesen Gemeindeverbindungsweg zur B 56 mit Anschluss zur A 61/A 565 nach 

Norden bzw. zur L 113 mit Anschluss zur A 61 nach Süden ist der Tontagebau an das 

Verkehrsnetz angeschlossen.  

Die Anzahl der täglichen Tontransporte wird sich durch die Erweiterung des Tage-

baus gegenüber der jetzigen Situation nicht wesentlich verändern. 

3.2 Verhältnis des Vorhabens zu anderen Fachplanungen 

In den folgenden Unterkapiteln wird das Vorhaben der Norderweiterung des Tage-

baus Schenkenbusch im Verhältnis zu anderen Fachplanungen betrachtet. 

3.2.1 Ziele der Raumordnung 

Der Landesentwicklungsplan misst den heimischen Bodenschätzen eine hochran-

gige Bedeutung für die Entwicklung des Landes zu. Die Erweiterungsfläche ist im 

Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Bonn/Rhein-Sieg, als Be-

reich für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher nichtenergetischer Boden-

schätze (BSAB 6 Alfter-Witterschlick) ausgewiesen. Die in Abbildung 2 dargestellte 

schwarze Linie aus aneinandergereihten Dreiecken umrandet diese BSAB-Bereiche.   
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Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan BSAB 6, Alfter-Witterschlick, Stand: 2004  

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Alfter (2. Änderung vom Februar 2015) ist das 

Gelände für die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen ausge-

wiesen. Auch in Abbildung 3 zeigt die schwarze Linie mit aneinandergereihten Drei-

ecken die Grenze des Bereichs für die Rohstoffsicherung. 
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Abbildung 3: Flächennutzungsplan Gemeinde-Alfter, Stand: 2. Änderung vom Februar 2015 

Anhand der Abbildung 3 wird deutlich, dass die vorliegende Erweiterungsplanung – 

dargestellt durch die blaue Linie – innerhalb der für die Rohstoffsicherung ausge-

wiesenen Grenzen erfolgt. 

3.2.2 Ziele der Bauleitplanungen 

Die Ziele der Bauleitplanung sind dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Alfter zu 

entnehmen. Die Gemeinde Alfter plant den Bereich zwischen der B56 im Norden und 

der bestehenden Ortslage im Süden, angrenzend an das Gewerbegebiet Witter-

schlick, zu Gewerbe- und Wohnbauflächen zu entwickeln. Aktuell befindet sich der 

Bebauungsplan Nr. 093 Buschkauler Feld in der Aufstellungsphase (Stand: Juni 2021).  

Mit der Gemeinde Alfter fanden im Vorfeld Abstimmungsgespräche statt, die sicher-

stellen, dass der im Zuge des Abbaus östlich des Plangebietes vorgesehene Grünzug 

mit den Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet abgestimmt ist. Gleiches gilt für 
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die Entwässerung der Norderweiterung – während und nach Beendigung der berg-

baulichen Tätigkeiten. 

3.2.3 Naturschutzfachliche Ausweisungen  

Die Norderweiterung liegt außerhalb von Naturschutz- und FFH-Gebieten.  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Tongrube Witterschlick–SU 02“ grenzt un-

mittelbar östlich an die Grenze des bestehenden Rahmenbetriebsplanes „Schen-

kenbusch“ an. Der Abstand dieses Naturschutzgebietes zur geplanten Erweiterungs-

fläche beträgt rund 350 m. 

Der Abstand zu dem nordwestlich der Erweiterungsfläche ausgewiesenem FFH-Ge-

biet „Waldville“ (DE 5207-301) und dem mit diesem deckungsgleichen Vogelschutz-

gebiet „Kottenforst-Waldville“ (5308-401) beträgt ca. 500 m. 

Die Norderweiterung liegt innerhalb des ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes 

für die Gemeinden Alfter und Wachtberg (LSG 5207-0001). 

In Abbildung 4 sind die erwähnten naturschutzfachlichen Ausweisungen dargestellt.  

 

Abbildung 4: Naturschutzfachliche Ausweisungen im Umfeld der Norderweiterung (Quelle: Bergtechni-
sches Vermessungsbüro Gütz) 
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3.2.4 Wasserrechtliche Ausweisungen 

Das Tagebaugelände liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Das nächstgele-

gene Wasserschutzgebiet „Alfter-Heidgen“ schließt sich nach Süden an die Ortslage 

Volmershoven an und befindet sich somit in einer Entfernung von ca. 1,6 km zum 

geplanten Vorhaben. Auswirkungen auf die Quellfassung „Alfter-Heidgen“ sind da-

her auszuschließen. 

3.2.5 Forstrechtliche Ausweisungen 

Im Vorhabengebiet der Norderweiterung gibt es keine forstrechtlichen Auswei-

sungsgebiete. 

3.2.6 Überörtliche Straßen-, Leitungs- und sonstige Planungen 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Alfter ist am östlichen Rand des Vorhaben-

gebiets der Verlauf einer möglichen Variante der Ortsumgehung Witterschlick L 113 

dargestellt. Die Planunterlagen für die Norderweiterung berücksichtigen diesen 

möglichen Trassenverlauf. 

Westlich der geplanten Tagebauerweiterung verläuft eine 380 KV Hochspannungs-

leitung der RWE. Zu den Masten werden, wie im bestehenden Tagebau, die erforder-

lichen Sicherheitsabstände eingehalten. Genaue Einzelheiten über die notwendigen 

Abstände werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens erörtert und im nachfol-

genden Hauptbetriebsplanverfahren aufgegriffen und verbindlich geregelt. 

Nach Angaben der Rhein Energie AG verlaufen auf beiden Seiten, parallel zum Lüs-

bacher Weg, elektrische Versorgungsleitungen in west – östliche Richtung. Laut Aus-

kunft der e-regio GmbH & Co. KG befinden sich im Umfeld des Lüsbacher Weges 

keine Wasser- oder Abwasserleitungen, die von dem Vorhaben betroffen sind. 

3.3 Standortsituation 

3.3.1 Geographische Situation  

Der Tontagebau „Schenkenbusch“ befindet sich in Alfter südwestlich des Ortsteils 

Witterschlick. Alfter befindet sich in Nordrhein-Westfalen unmittelbar westlich von 

Bonn.  
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Im derzeitigen Zustand liegt der Tontagebau ca. 100 m vom nächstgelegenen Wohn-

haus in Witterschlick entfernt. In ca. 500 m in südöstlicher Richtung liegt der Ortsteil 

Volmershoven. Im Westen liegt in einer Entfernung von ca. 1,6 km der Ort Busch-

hoven. Bei der direkten Umgebung handelt es sich hauptsächlich um landwirt-

schaftliche Nutzflächen. 

Das Untersuchungsgebiet ist in einer Höhenlage von ca. 160 m über NN gelegen. Der 

Standort befindet sich im unteren Bereich einer nach Osten hin abfallenden Fläche. 

Das Relief im Umkreis des Standorts ist nach Osten hin durch ein relativ breites Tal 

und im Westen durch einen Hang mit anschließender Hochfläche geprägt. 

3.3.2 Geologische Situation und Lagerstättenverhältnisse 

Die Erweiterungsfläche liegt in einem Grabenbruchsystem im Bereich des Nordwest-

Südost streichenden Höhenzuges des Vorgebirges (Ville Scholle). Die Ville-Scholle 

wird im Westen von dem Swist-Erfttalgraben und im Osten vom Bornheimer Horst 

und der Kölner-Scholle begrenzt. Der Westrand des Vorgebirges  wird durch Verwer-

fungen bestimmt, an denen der Swist-Erfttalgraben und die Kölner-Scholle abge-

sunken sind. Das Vorgebirge (Ville) bildet einen Horst, der durch Längs und Quer-

sprünge in kleinere Horste und Gräben zerlegt ist. Die heutige Ville-Hochfläche und 

besonders ihr Osthang wurden im Quartär entscheidend von der Terrassen-Bildung 

des Rheins übergeprägt. Auf dem Ville-Plateau stehen teilweise rötliche Schotter 

der Jüngeren Hauptterrasse in einer mächtigen Schicht an. Am Ende der Hauptter-

rassenzeit vor ca. 700.000 Jahren begann der Rhein mit der Talbildung. Dazu kamen 

intensive Hebungs- und Senkungserscheinungen. Die Ville-Scholle hob sich dabei 

gegenüber der Erft-Scholle und der Kölner Scholle deutlich heraus. 

Im Untersuchungsbereich werden die unterdevonischen Schichtenfolgen (Tonschie-

fer und Grauwacken), die z.T. tiefgründig verwittert (Ausgangsgestein für die Tonbil-

dung) sind, von mächtigen quartären und tertiären Ablagerungen (>50 m) überdeckt. 

Nach der Geologischen Karte Bonn, Blatt Godesberg (vgl. Seite 17 der Anlage 1), ste-

hen im Untersuchungsgebiet unter- bis oberpleistozäne sandig, tonige Schluffe mit 

grusigen und steinigen Anteilen, unter- bis mittelpleistozäne Fein- bis Mittelkiese 

und Sande tlw. lehmig an. Unter den pleistozänen Ablagerungen folgen Oligozäne 
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bis Miozäne Tonablagerungen. Diese bestehen aus weißgrauen Tonen, sowie aus 

den Ton- und Sandablagerungen der Braunkohlenformation.   

Das Gelände der Norderweiterung wurde in den Jahren 1952, 1961/62, 1982 und 2006 

zur Feststellung von Schichtenfolge, Abraum- und Tonmächtigkeit abgebohrt. 

In Ergänzung zu den in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungsbohrungen 

wurde das Plangebiet im Herbst 2018 mittels geophysikalischer Messungen (Anlage 

3) erkundet. Hierdurch konnten weitere Erkenntnisse über die Grundwassersitua-

tion und die Abraum- und Tonmächtigkeit gewonnen werden. 

Das Deckgebirge besteht aus einer dünnen Mutterbodenschicht (max. ca. 0,3 m) und 

einer bis zu ca. 10 m mächtigen Sand-, Kies- und Lehmschicht. Wie aus den Schich-

tenprofilen (Anlage 6) ersichtlich ist, liegt die gewinnbare Gesamtmächtigkeit der 

Tone bei etwa 20 – 25 m. Die tonführende Schichtenfolge ist regelmäßig ausgebildet 

und fällt mit einer Neigung von ca. 3° leicht nach Osten ein. Die tonige Schichten-

folge besteht aus unterschiedlichen Einzeltonen mit unterschiedlichen keramischen 

Eigenschaften, die im Abbau selektiv gewonnen werden. In den Tonschichten vor-

handene Zwischenmittel und der vermutlich frühere Abbau unter Tage (Reifen-

schächte) führen zu einer Reduzierung der gewinnbaren Tonmenge.  

Im Bereich der Erweiterungsfläche wurden die Tonablagerungen bis ca. 116 m ü. 

NN (ca. 44 m u GOK) erkundet.  

3.3.3 Bodengeologische Situation 

Die Flächen im Erweiterungsbereich des Tontagebau Schenkenbusch unterliegen ei-

ner intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als Ackerbauflächen oder Grünland 

und sind stark rigolt. 

Im Erweiterungsbereich sind nach der digitalen bodenkundlichen Karte von NRW  

als Bodeneinheiten Parabraunerden (Bodeneinheit L34) und Pseudogley (Bodenein-

heit S331), sowie Pseudogley-Braunerden, gering verbreitet (Bodeneinheit S-L342) 

aus örtlich umgelagerten pleistozänen Schluffen über den lehmigen Sand-Kiesab-

lagerungen der jüngeren Hauptterrasse zu klassifizieren. Die Böden haben sich 

durchweg außerhalb des grundwasserbeeinflussten Bereiches gebildet, die Pseu-

dogleye sind durch Stau- oder Hangnässe bestimmt. 
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Die Firma Sibelco Deutschland GmbH hat das Büro Geocontor, Butzbach im Sommer 

2018 beauftragt, den Bereich der Norderweiterung bodenkundlich zu kartieren, um 

genaue Kenntnisse über die bodenkundlichen Gegebenheiten im Bereich der 

Norderweiterung zu erhalten. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Gegensatz zu den prognostizierten Bodenarten 

der bodenkundlichen Karte NRW im Untersuchungsgebiet als Bodeneinheiten 

Braunerden-Pseudogleye und Pseudogleye angetroffen wurden (s. Kap. 6 der Bo-

denkundlichen Standortbewertung Schenkenbusch, Anlage 5). Die zu erwartenden 

Parabraunerden wurden im Rahmen der Felduntersuchungen im Bereich der 

Norderweiterung nicht vorgefunden. 

3.3.4 Hydrogeologische und hydrologische Situation 

Der Tontagebau liegt auf einer Geländehöhe von rd. 160 m ü. NN. Ausgehend von 

einem mittleren Jahresniederschlag von rd. 660 mm und einem mittleren Nieder-

schlag im Sommerhalbjahr von rd. 325 mm, errechnet sich bei einer mittleren Ge-

bietsverdunstung (ETpot) von 590 mm die Sickerwasserrate zu rd. 105 mm (ca. 3,4 

l/s*km²). Auf der gesamten Erweiterungsfläche mit rd. 17,4 ha (inkl. Abbaustufe 1-4 

mit Randbereichen) versickern somit rd. 0,612 l/s oder ca. 19.300 m³/a an Nieder-

schlagswasser. 

Das Grundwasser zirkuliert in den als durchlässig bis schwach durchlässig zu bewer-

tenden Terrassensedimenten mit Mächtigkeiten zwischen ca. 3 m und ca. 7 m, wobei 

Mächtigkeit und Durchlässigkeit des quartären Tonauflagers von Nordwesten nach 

Nordosten abnehmen. Quellaustritte und Vernässungen in Hangbereichen und an 

Erosionskanten weisen auf schnell wechselnde Durchlässigkeiten hin, die durch die 

lithofaziellen Eigenschaften bestimmt werden.  

Die Grundwasseroberfläche fällt analog der Morphologie von West nach Ost ab, da-

bei wird die geplante Erweiterungsfläche des Tagebaus durchströmt. Die Tagebau-

erweiterung (Abbaustufe 2) beeinflusst Bereiche, die oberstromig zum Tagebau und 

im Abstrombereich des Tagebaus gelegen sind, die Potentiale des Grundwassers, 

sowie das Strömungsverhalten und die Grundwasser erfüllten Mächtigkeiten der 

quartären Bodenhorizonte. Dabei bildet sich oberstromig ein erhöhtes Potentialge-
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fälle in Richtung Erweiterungsfläche des Tagebaus aus, welches durch die Absen-

kung am Tagebaurand bedingt ist. Östlich der Erweiterungsfläche bildet sich eine 

Grundwasserscheide mit Gradienten in nordöstliche und südöstliche Richtung aus. 

Nordöstlich der Tagebaufläche sind bedingt durch die nachweislich geringen Durch-

lässigkeiten der lehmigen Böden weiterhin flurnahe Grundwasserverhältnisse zu er-

warten.  

Die Gesamtschutzfunktion der Deckschichten oberhalb des oberflächennahen 

Grundwasserleiters liegt für den Untersuchungsbereich zwischen gering und über-

wiegend sehr gering (Mittelwert: sehr gering). Die Größenordnung der Verweildauer 

des Sickerwassers in der oberflächennahen Grundwasserüberdeckung des Quartärs 

kann mit wenigen Tagen bis mehreren Monaten (max. bis ca. 3 Jahre) angegeben 

werden. Eine ausreichende Schutzwirkung der quartären Überdeckung für den obe-

ren Grundwasserleiter in den quartären Lockergesteinen liegt flächendeckend nicht 

vor.  

Eine ausführliche Betrachtung der hydrogeologischen Situation ist in Anlage 6 dar-

gestellt. Zur Erkundung des oberflächennahen Grundwasserleiters wurden im Auf-

trag der Sibelco Deutschland GmbH im März und April 2019 fünf Pegel (5-Zoll Aus-

bau) unter Begleitung des Büros Dr. Tillmanns & Partner GmbH, Bergheim errichtet. 

3.3.5 Ingenieurgeologische Situation 

Die im Folgenden getroffenen Aussagen beruhen zum einen auf Sibelco-internen 

Vorgaben der Abteilung Bergbau und Geotechnik, die auf in Feldversuchen ermittel-

ten Kennwerten basieren und zum anderen auf Erfahrungen aus dem Jahrzehnte 

langen Abbau vor Ort. 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Böschungssysteme, die durch die Gewin-

nungstätigkeit im Bereich der Norderweiterung entstehen, näher beschrieben. 

 

Endböschung zur bebauten Ortslage 

Eine erdstatische Standsicherheitsuntersuchung an den lokal vorherrschenden To-

nen sowie die Erfahrungen aus dem bestehenden und anderen Tagebauen der Firma 
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Sibelco haben gezeigt, dass die Böschungsneigung von etwa 26 Grad eine ausrei-

chende Standsicherheit für eine Endböschung gewährleistet. Abbildung 5 zeigt die 

schematische Dartstellung einer Endböschung zur bebauten Ortslage Witterschlick. 

Auch die Breite der einzelnen Bermen und die Lage des Grünzugs und der bebauten 

Ortslage sind ersichtlich. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung östl. Endböschung zur bebauten Ortslage, eigene Darstellung 

 

Endböschung zur 380 KV- Leitungstrasse 

Für den Abbau im westlichen Randbereich des bestehenden Tagebaus Schenken-

busch wurde bisher ein Sicherheitsabstand von 35 m zwischen der Böschungsober-

kante und der Hochspannungsleitung eingehalten. Die Generalböschungsneigung 

wurde bisher mit einer Neigung von 29 Grad vorgegeben.  

Vor Beginn des Abbaus im Bereich der 380 KV – Hochspannungsleitung wird im Zuge 

des Hauptbetriebsplanverfahrens in Abstimmung mit dem Netzbetreiber ein Stand-

sicherheitsgutachten eingereicht. Dieses regelt den erforderlichen Sicherheitsab-

stand und die Böschungsneigung. Die Abbildung 6 zeigt die schematische Dartstel-

lung der Endböschung zur Leitungstrasse, aus der ebenfalls die Höhe und Breite der 

einzelnen Bermen und Strossen sowie der bisherige Sicherheitsabstand ersichtlich 

sind. 
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Abbildung 6: Schematische Darstellung westl. Endböschung zur Hochspannungstrasse, eigene Darstellung 

 

Gewinnungsböschungen 

Die Erfahrungen aus dem bestehenden Tagebau Schenkenbusch haben gezeigt, dass 

eine Generalböschungsneigung von 34 Grad eine ausreichende Standsicherheit ge-

währleistet. Die Abbildung 7 zeigt den schematischen Aufbau einer Gewinnungsbö-

schung. 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung einer Gewinnungsböschung, eigene Darstellung 
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Innenkippenböschung  

Die Erfahrungen aus dem bestehenden Tagebau Schenkenbusch und anderen Tage-

bauen haben gezeigt, dass eine Generalböschungsneigung von 15 Grad eine ausrei-

chende Standsicherheit gewährleistet. Die Abbildung 8 zeigt die schematische Dar-

stellung einer Böschung der Innenkippe. 

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung Böschung der Innenkippe, eigene Darstellung 
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4. Angaben zur Betriebsplanung 

4.1 Tagebaubetrieb 

4.1.1 Abbautechnologie und zu betrachtende Rahmenbedingungen 

Die Tongewinnung erfolgt nach Beseitigung des Abraumes im Trockenabbau mittels 

Tieflöffel- Hydraulikbagger von oben nach unten. Dazu wird der Bagger auf der 

Berme an den abzubauenden Tonstoß herangefahren und säubert zuerst die Ober-

fläche von Verunreinigungen wie Kies, Braunkohleeinlagerungen oder durch das 

Überfahren eingetragene Fremdstoffe. Anschließend wird der Ton durch selektive 

Gewinnung mit dem Tieflöffel gelöst, in den bereit gestellten Dumper geladen und 

zu den Tagesanlagen gefahren. Um eine Konstanz der zu fördernden Tonqualitäten 

zu erreichen, ist es erforderlich, an verschiedenen Stellen Zugriff auf die in der La-

gerstätte anstehenden Tone zu haben, damit die lagerstättenbedingten Schwankun-

gen in der chemischen Zusammensetzung ausgeglichen werden können.  

Zur Gestaltung der Innenkippe und zum Wegebau im Tagebau wird eine Planier-

raupe eingesetzt. Die anfallenden Abraummassen und nicht verwertbaren Zwi-

schenmittel, sowie die oben beschriebenen Verunreinigungen und Fremdstoffe wer-

den in den ausgetonten Bereichen verfüllt und mit der Planierraupe eingebaut. Die 

weiteren Einzelheiten der Gewinnungs- und Fördertechnik werden im Hauptbe-

triebsplanverfahren geregelt. 

4.1.2 Lage und Art des Aufschlusses  

Die Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes umfasst Flurstücke in der Gemarkung 

Witterschlick in Flur 29 und 30.  

Die Norderweiterung hat im Mittel die Koordinaten:  

ETRS89/UTM zone 32N 

E-3595788 

N-56174793   

Die exakte Lage der Erweiterungsfläche geht aus dem Übersichtsplan in Abbildung 

1 sowie aus dem Lageplan (Anlage 2) hervor.  
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4.1.3 Vorfeldberäumung  

Derzeit wird der überwiegende Teil des Erweiterungsbereiches als Ackerfläche und 

Grünland intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im nordwestlichen und nördlichen Be-

reich sind vereinzelte Feldgehölze und Obstbäume vorhanden.  

Der Eingriff in diese Flächen wird nach Erteilung der Genehmigung gemäß den Best-

immungen des BNatSchG erfolgen. Im Fachbeitrag Artenschutz (Anlage 7) werden 

unterschiedliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen beschrieben, wodurch 

das Eintreten von artenschutzrechtlich bedeutsamen Verbotstatbeständen gem. 

den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden wird. 

Das zukünftige Betriebsgelände wird von zwei landwirtschaftlichen Wegen durch-

quert, die zudem als Spazierwege für die Feierabenderholung bedeutsam sind. Der 

Lüsbacher Weg, welcher unmittelbar nördlich der bestehenden Rahmenbetriebs-

planfläche liegt,  wird trotz des geplanten Abbaus in seinem jetzigen Verlauf beste-

hen bleiben. Daher plant die Unternehmerin eine Unterführung, damit Spaziergän-

ger und landwirtschaftlicher Verkehr den Weg weiterhin störungs- und barrierefrei 

nutzen können. Der weiter nördlich verlaufende Weg, welcher den Lüsbacher Weg 

mit dem Buschkauler Weg verbindet, wird voraussichtlich im Zuge der dritten Ab-

bauphase verlegt, sodass auch hier weiterhin eine durchgängige Wegeverbindung 

gewährleistet ist. 

4.1.4 Abraummanagement/ Haldenwirtschaft 

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände entlang fremder Grundstücksgren-

zen ergeben sich folgende Kennzahlen für das Vorhaben: 

• Oberboden:   ca. 78.000 m³ 
• Abraum und Zwischenmittel: ca. 940.000 m³ 
• Ton:    ca. 3.250.000 t 

Das Abraum : Ton Verhältnis beträgt somit etwa 1:3 (m³ : t). Der bei der Freilegung 

des Tonlagers anfallende Oberboden und die Abraumschichten werden ausschließ-

lich zur Verfüllung und anschließenden Rekultivierung ausgetonter Tagebauberei-

che verwendet. Eine Errichtung und Bewirtschaftung einer Außenhalde ist nicht vor-
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gesehen. Sofern erforderlich wird überschüssiger Oberboden, der nicht für die Her-

stellung von Lärm und Sichtschutzmaßnahmen verwendet wird, zwischengelagert. 

So kann er zu einem späteren Zeitpunkt an geeigneter Stelle verwendet werden.  

Einzelheiten zu den anfallenden Abraummengen werden unter 4.2.3 erläutert. 

4.2 Abbauplanung 

4.2.1 Geplante Förderung  

Es ist eine Erweiterung der Tagebaufläche um ca. 17,4 ha Richtung Norden geplant, 

die Tonfördermenge soll im Planzustand durchschnittlich 120.000 t/a erreichen. 

4.2.2 Räumliche und zeitliche Entwicklung des Abbaus 

Der Abbau im Bereich der Norderweiterung erfolgt in vier Abbauschritten, die in den 

Anlagen 8.1 bis 8.4 je einzeln dargestellt sind.  

Es ist geplant, mit den Abraumarbeiten nordwestlich des Lüsbacher Weges (Anlage 

8.1 ) zu beginnen. Aus dem Aufschluss wird sich der Abbau zunächst in östliche Rich-

tung zur bebauten Ortslage entwickeln, bis er die südöstliche Grenze (Anlage 8.2) 

des Plangebietes erreicht hat. 

Von diesem Punkt aus, wird sich der Abbaustoß schrittweise nach Norden entwi-

ckeln. Nach dem Erreichen des nordöstlichen Abbaupunktes schwenkt der Abbau-

stoß nach Westen bis er die nordwestliche Grenze (Anlage 8.3) des Plangebietes er-

reicht. Von diesem Punkt aus wandert der Tagebau parallel zur Hochspannungs-

trasse (Anlage 8.4) nach Süden Richtung Lüsbacher Weg.  

Die zeitliche Entwicklung der Abbauabschnitte hängt maßgeblich von der jährlichen 

Fördermenge ab. Bei der geplanten Fördermenge von 120.000 t/a werden die ein-

zelnen Abbauabschnitte etwa zwischen 6 und 8 Jahren dauern. 

4.2.3 Beschreibung der Abbauphasen 

 

Abbauphase 1 bis 2030 

Nördlich des Lüsbacher Weges beginnen an der Betriebsplangrenze zur Hochspan-

nungstrasse die Abraumarbeiten. Aus dem Aufschluss wird sich der Abbau zunächst 
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entlang des Lüsbacher Weges in östliche Richtung entwickeln. Die anfallenden Ab-

raummassen (ca. 490.000 m3) sowie nicht verwertbare Mengen werden weiter süd-

lich zur Rekultivierung des nordöstlichen Rekultivierungsabschnitt des bestehen-

den Tagebaus Schenkenbusch verwendet. 

Insgesamt werden in dieser Abbauphase voraussichtlich rund 720.000 t Ton geför-

dert.  

Die Nettoinanspruchnahme beläuft sich auf rund 4,5 ha. Zusätzlich werden 0,2 ha 

für u.a. Sicht- und Lärmschutzwälle beansprucht. 

 

Abbauphase 2 2030-2040 

Sobald der Abbau im südöstlichen Bereich des Plangebietes die Grenze zur bebau-

ten Ortslage erreicht, entwickelt er sich in nördliche Richtung weiter. Die Rekultivie-

rung im nordöstlichen Rekultivierungsabschnitt des bestehenden Tagebaus Schen-

kenbusch ist abgeschlossen.  

Die anfallenden Abraummassen (ca. 100.000 m3) werden an der südwestlichen 

Grenze des Vorhaben (Anlage 8.1) in ausgetonten Tagebaubereichen (Innenkippe) 

eingebaut. Insgesamt werden in dieser Abbauphase voraussichtlich rund 900.000 t 

Ton gefördert. Während der zweiten Abbauphase wird eine Fläche von 4 ha neu in 

Anspruch genommen.  Auf weiteren 0,3 ha werden z.B. Sichtschutzwälle und Zäune 

errichtet. Mit den anfallenden Abraummengen, wird eine Fläche von 3,3 ha rekulti-

viert. 

 

Abbauphase 3 2040-2050 

Im Vorfeld der Abbauphase 3 wird der Weg, welcher momentan den Lüsbacher Weg 

und den Buschkauler Weg verbindet und das Plangebiet von Südwesten nach Nord-

osten quert, verlegt. Dazu wird er parallel zu der geplanten Betriebsplangrenze an-

deren westlichen Rand nach Norden geführt, wo er wieder auf den Buschkauler Weg 

trifft. So wird die Wegeverbindung kontinuierlich aufrecht erhalten und die Nutzung 

z.B. im Rahmen der Feierabenderholung ist weiterhin möglich. Wie auf der Karte V 

(Anlage 12.5) zu erkennen ist, wird der Weg zusätzlich im Zuge der Rekultivierung 

wieder an der ursprünglichen Stelle wiederhergestellt.  
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Die Tongewinnung erreicht in der Abbauphase 3 den nordöstlichsten Abbaupunkt 

und schwenkt nach Westen bis die nordwestliche Betriebsplangrenze erreicht wird. 

Der Abbauabschnitt eins ist vollständig verfüllt und rekultiviert. Die anfallenden Ab-

raummassen (ca. 100.000 m3) werden an der südöstlichen Grenze des Vorhaben (An-

lage 8.3) in ausgetonten Tagebaubereichen (Innenkippe) eingebaut. Insgesamt wer-

den in dieser Abbauphase voraussichtlich rund 900.000 t Ton gefördert. Im weiteren 

Verlauf der Norderweiterung verringert sich die in Anspruch genommene Fläche 

sukzessive. Während der Abbauphase 3 wird eine Fläche von 3,2 ha durch den Abbau 

beansprucht und gleichzeitig eine Fläche von 3.2 ha mit Abraummassen rekultiviert. 

 

Abbauphase 4 2050 bis 2060 

Der Abbau entwickelt sich schrittweise entlang der westlichen Betriebsplangrenze – 

parallel zur Hochspannungstrasse – nach Süden. Die Rekultivierungsabschnitte im 

Bereich der östlichen Betriebsplangrenze sind fertiggestellt. Die anfallenden Ab-

raummassen (ca. 87.000 m3) werden jetzt am nordwestlichsten Punkt des Vorhaben 

(Anlage 8.4) in ausgetonten Tagebaubereichen (Innenkippe) eingebaut. Die Rekulti-

vierung wird in den nächsten Jahren schrittweise in Richtung Lüsbacher Weg entwi-

ckeln. Insgesamt werden in dieser Abbauphase voraussichtlich rund 730.000 t Ton 

gefördert. In der vierten Abbauphase reduziert sich der Flächenverbrauch durch den 

Abbau auf  2,2 ha. Demgegenüber stehen  3,6 ha, die im Rahmen der Abbautätigkeit 

rekultiviert werden. Nach Beendigung des Tonabbaus bleibt eine Fläche von 3,9 ha 

übrig, die mit Hilfe von Fremdmassen rekultiviert wird.  

 

4.3 Tagesanlagen 

4.3.1 Vorhandene Betriebseinrichtungen 

Die vorhandenen Betriebseinrichtungen wie Büro, Sozialräume, Trafostation, stati-

onäre Eigenverbrauchstankstelle, Öllager und Waage werden auch für die Erweite-

rung des Tagebaus genutzt.  

Die Nutzung der bestehenden Anlagen im Zusammenhang mit der Norderweiterung 

wird über den gesamten Betriebszeitraum erfolgen. 
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Um den Bodenschatz vom Abbaufeld im Bereich der Norderweiterung zu den beste-

henden Tagesanlagen zu transportieren, werden knickgelenkte Dumper (z.B. Volvo 

A25G) eingesetzt. Bei einer durchschnittlichen Tagesförderung von 500 t müssten 

die eingesetzten Dumper mit einer Nutzlast von 25 t 20 Hin- und Rückfahrten unter-

nehmen. 

Um die Staubentwicklung zu minimieren, erfolgt der Abtransport über eine zu er-

richtende befestigte und somit leicht zu bewässernde Betriebsstraße. Diese soll in 

Ortbeton befestigt werden und am westlichen Rand des derzeit bestehenden Be-

triebsgeländes nach Norden verlaufen. In Anlage 9 ist der geplante Verlauf der Be-

triebsstraße dargestellt. Die hierfür benötigen Flächen sind daher ausdrücklich 

nicht Bestandteil des im Dezember 2020 genehmigten Abschlussbetriebsplanes für 

Teilflächen (vgl. Anlage 9). 

Die Planung sieht vor, dass die Betriebsstraße den Lüsbacher Weg im Bereich der 

Gemarkung Witterschlick, Flur 30, Flurstück 40/1, unterquert. 

Hierzu ist es erforderlich, dass an dieser Stelle ein entsprechendes Bauwerk errich-

tet wird. In Anlage 9.1 findet sich ein Entwurfsplan der geplanten Unterführung zur 

Querung des Lüsbacher Wegs. Das für die Errichtung erforderliche Genehmigungs-

verfahren ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. Die baulichen De-

tails der Unterquerung sollen in einem späteren Sonderbetriebsplanverfahren ge-

regelt werden. 

4.3.2 Aufbereitungsanlagen 

Die auf dem Betriebsgelände des Tagebaus Schenkenbusch vorhandenen Anlagen 

sollen auch zukünftig für die Lagerung, die Herstellung von Mischungen und den 

Tonversand genutzt werden.  

Zur Tonlagerung stehen in Boxen unterteilte Lagerhallen mit einem Fassungsvermö-

gen von insgesamt ca. 11.000 t zur Verfügung. Die Einlagerung der Tone erfolgt ent-

weder durch direktes Abkippen des Grubentones in die Boxen und anschließendes 

Einschieben mit dem Radlader oder durch Abkippen in einen Kastenbeschicker mit 

nachgeschaltetem Tonschnitzler . Die zerkleinerten Tone werden über Förderbänder 

in die Lagerboxen eingestreut. Die Tonverladung erfolgt im Bereich der bestehen-

den Tagesanlagen mit dem Radlader. Dazu werden die hergestellten Mischungen 
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oder der Grubenton aus den Verladeboxen mit dem Radlader aufgenommen und 

auf die bereitstehenden LKW verladen. 

Dadurch dass diese Betriebseinrichtungen bereits vorhanden sind, wird keine zu-

sätzliche Fläche beansprucht. Auch zusätzliche Schall- oder Staubimmissionen sind 

nicht zu erwarten. Am 27.04.2021 wurden Messungen zur Ermittlung der Geräusche-

missionen der bestehenden Tonaufbereitungsanlage durchgeführt. Die daraufhin 

erarbeitete ergänzende Stellungnahme zu den Gewerbelärmeinwirkungen durch die 

bestehende Tonaufbereitungsanlage kommt zu dem Ergebnis, dass die gemessenen 

Geräuschpegel den Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen 

in reinen Wohngebieten von 50 dB(A) am Tag deutlich um 19 dB(A) unterschreiten 

(vgl. Anlage 11a). 

4.3.3 Versorgungsanlagen  

Zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Geräten und Fahrzeugen 

können bei Bedarf die im Bereich der Tagesanlagen vorhanden überdachten Tonla-

gerboxen genutzt werden. Größere Reparaturarbeiten werden bei den Geräteher-

stellern oder in der Zentralwerkstatt der Firma Sibelco durchgeführt. 

Der Tagebau „Schenkenbusch“ und die dort bestehenden Betriebseinrichtungen 

werden wie bisher aus dem Mittelspannungsnetz der RWE versorgt. Im Bereich der 

Tagesanlagen sind zwei Transformatoren vorhanden, welche den Betrieb mit der 

benötigten elektrischen Leistung versorgen. 

4.3.4 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

Am Standort Schenkenbusch ist eine stationäre Eigenverbrauchstankstelle und ein 

Lagerraum für Öle im Bereich der Tagesanalgen vorhanden. Diese werden entspre-

chend den einschlägigen Regelwerken für den Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen betrieben. Für die Betankung der Gleislosgeräte im Tagebau ist außerdem 

eine mobile Betankungsanlage vorhanden. Einzelheiten werden in den jeweiligen 

Hauptbetriebsplänen oder über entsprechende Sonderbetriebspläne geregelt. 

4.3.5 Anfall von Abfällen und Abwasser 

Die regelmäßige Entsorgung von Altöl und ölhaltigen Betriebsmitteln erfolgt durch 

ein hierzu berechtigtes Entsorgungsunternehmen. 
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Häusliche Abfälle werden durch die kommunale Müllabfuhr des Rhein-Sieg-Kreises 

entsorgt. 

Metallische Abfälle werden auf dem Betrieb gesammelt und später einer Verwertung 

zugeführt. 

Häusliches Abwasser wird in einer abflusslosen Grube mit 6 m³ Volumen gesammelt 

und bei Bedarf durch ein von der Gemeinde Alfter beauftragtes Entsorgungsunter-

nehmen geleert. 

4.4 Verkehr – Anschluss an Verkehrswege  

Von den Tagesanlagen führt eine Werksstraße nach Westen mit Anbindung an die 

Schmale Allee. Über diesen Gemeindeverbindungsweg zur B 56 mit Anschluss zur A 

61/A 565 nach Norden bzw. zur L 113 mit Anschluss zur A 61 nach Süden ist der Ton-

tagebau an das Verkehrsnetz angeschlossen.  

4.5 Immissionsschutz 

Im Zuge des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens beauftragte die Vorhaben-

trägerin zwei immissionstechnische Prognosen, in denen die Staub- und Ge-

räuscheinwirkungen durch den Betrieb im Bereich der Norderweiterung zu ermitteln 

und nach den gültigen Vorschriften der TA Lärm und TA Luft zu beurteilen waren. 

Hierbei wurden die oben beschriebenen Abbauabschnitte berücksichtigt. 

Die maßgeblichen Orte zur Beurteilung der Immission (für Lärm und Staub) befinden 

sich an der nächstgelegenen Wohnbebauung im Ortsteil Witterschlick, östlich des 

Tontagesbaus und zukünftig an der Grenze zum geplanten Neubaugebiet Busch-

kauler Feld im nordöstlichen Bereich der Erweiterungsfläche. 

Mögliche Lärm- und Staubeinwirkungen sind insbesondere durch den Einsatz von 

Maschinen auf dem Betriebsgelände zu erwarten.  

4.5.1 Immissionssituation – Ist-Zustand 

Staub: Für den Bereich der Norderweiterung und den Standort Schenkenbusch sind 

keine Messungen für PM10, PM2.5 oder den Staubniederschlag bekannt. Zur Ab-

schätzung der Hintergrundbelastungswerte wurden daher u.a. Messwerte aus den 
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Luftmessnetzen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-

rhein-Westfalen (LANUV) herangezogen (vgl. Anlage 10). 

Lärm: Die Grundlage für die Emissionsberechnungen im Rahmen des Fachgutach-

tens sind die angesetzten Einwirkdauern sowie die Schalleistungspegel der Geräte 

gemäß Herstellerangaben (vgl. Anlage 11).  

4.5.2 Einschätzung der zu erwartenden vorhabenbedingten Staubimmissionen 

Die Zusatzbelastung wird in der Staubprognose für die Norderweiterung nicht als 

irrelevant im Sinne der TA Luft (2002) Abschnitt 4.2 errechnet. Damit muss die Be-

stimmung der Gesamtbelastung erfolgen. Die berechneten Gesamtbelastungen des 

Jahresmittelwerts an PM10, Staubdeposition und PM2.5 halten die Immissionswerte 

der TA Luft und der 39. BImSchV ein. Eine Überschreitung der Tagesmittelwerte ist 

aufgrund des geringen PM10-Jahresmittelwertes nicht zu erwarten. Weitere Einzel-

heiten sind der beigefügten Staubprognose (Anlage 10) zu entnehmen. 

4.5.3 Einschätzung der zu erwartenden vorhabenbedingten Lärmimmissionen 

Die durchgeführte Lärmprognose sowie die ergänzende Untersuchung zu Gewerbe-

lärmeinwirkungen durch die bestehende Tonaufbereitungsanlage kommen zu dem 

Ergebnis, dass der der Immissionsrichtwert für Reine Wohngebiete von 50 db (A) in 

allen Abbauphasen deutlich unterschritten wird. Weitere Einzelheiten sind den 

beigefügten schalltechnischen Untersuchungen (Anlage 11 und Anlage 11a) zu ent-

nehmen. 

4.5.4 Immissionsschutzmaßnahmen 

Zur Vermeidung und zur Verringerung von Staub- und Lärmimmissionen sehen die 

Planungen für die Norderweiterung ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. So ist 

zum Beispiel entlang der östlichen Betriebsplangrenze ein Grünzug mit integriertem 

Lärm- und Sichtschutzwall vorgesehen. Weitere technische und organisatorische 

Maßnahmen sind eine kontinuierliche Befeuchtung und Reinigung der Zufahrtsstra-

ßen und z.T. der betrieblichen Fahrwege.  

4.5.5 Antrag auf Genehmigung nach BImSchG 

Es gibt keine nach BImSchG genehmigungspflichtigen Anlagen.  
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4.6 Betriebssicherheit 

Das Betriebsgelände wird durch eine Zaunanlage mit Toren gegen unbefugtes Be-

treten gesichert. Das Tagebaugelände wird darüber hinaus durch einen Sicherheits-

wall und je nach Notwendigkeit zusätzlich mit einen Wildschutzzaun gesichert. Der 

Betrieb des Tagebaus und der für die Aufbereitung erforderlichen Betriebsanlagen 

und Einrichtungen erfolgt auf Grundlage der allgemeinen gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Arbeitsschutz, Brandschutz, Baurecht, Verkehrssicherheit, etc. Zusätzlich 

werden die einschlägigen bergrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Best-

immungen beachtet. Ein für jeden Betrieb individuell entwickelter Verkehrsfüh-

rungsplan stellt sicher, dass sich die Personen und Fahrzeuge auf dem Betriebsge-

lände stets sicher bewegen.  

An dieser Stelle erfolgt ein Verweis auf den aufzustellenden Hauptbetriebsplan und 

weitere Genehmigungen, welche die für die Betriebssicherheit relevanten Punkte im 

Einzelnen regeln.  
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5. Betriebliche Wasserwirtschaft 

5.1 Oberflächenwasser 

Während der ersten Abbauphase: 

Das im Bereich der Norderweiterung anfallende Niederschlagswasser wird im Gru-

bentiefsten gesammelt und mittels elektrischer Pumpe über eine Steigleitung in ein 

Retentionsbecken (Stauvolumen ca. 50.000 m³) gehoben, welches sich im westlichen 

Teil des aktuellen Tagebauaufschlusses befindet. Weiterhin fällt im Bereich der Hof-

flächen der Tagesanlagen mit Tonpartikeln verschmutztes Oberflächenwasser an. 

Dieses wird in einem Pumpensumpf gesammelt und über eine Pumpleitung dem 

Retentionsbecken zugeführt.  

Über einen Sickerschacht wird das aufgestaute Wasser kontinuierlich abgepumpt 

und über ein Drosselbecken in die bereits bestehende Absetzeinrichtung des Tage-

baus eingeleitet. Diese besteht aus drei Reinigungsstufen, die über spezielle Ein- 

und Auslaufbauwerke verfügen. Die Einleitung soll während der anfänglichen Ab-

bauphasen wie bisher auf dem Grundstück 87 der Gemarkung Witterschlick, Flur 27 

in den Tonbach erfolgen, welcher in den Hardtbach mündet. 

Die erlaubte Einleitmenge der offenen Tagebaufläche von derzeit 29,2 ha beträgt zur 

Zeit 157.680 m³/a (vgl. Wasserrechtliche Erlaubnis mit dem Aktenzeichen 61.s 25-7-

2020-2 vom 23.12.2020). Das Wasser von den Dachflächen wird in einer Menge von 

bis zu 3.200 m³/a direkt in den offenen Graben zum Hardtbach eingeleitet. 

 

Nach Abschluss der Rekultivierung 

Die Rekultivierungsmaßnahmen unterteilen sich auf die Bereiche südlich und nörd-

lich des Lüsbacher Weges. Die Rekultivierung des südlichen Bereichs wurde in dem 

bereits zugelassenen Abschlussbetriebsplan für Teilflächen geregelt Eine schemati-

sche Darstellung der Entwässerung nach Rekultivierung findet sich in Anlage 14.  

Nördlich des Lüsbacher Weges sieht die Wiedernutzbarmachung folgendes vor: Im 

Zentrum wird eine flache Restmulde geschaffen, die von Sukzessionsflächen mit 

temporären Wasserflächen umgeben sein wird. Westlich und nördlich der Wasser-

fläche entsteht an der angeschütteten Böschung ein Gürtel aus Feldgehölzen, der 
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die naturnah rekultivierten Bereich gegenüber einem Bereich von extensivem Grün-

land abschirmt  

Entwässerungstechnisch ist für den rund 17,4 ha großen Bereich nördlich des Lüs-

bacher Wegs folgendes geplant:  

Der überwiegende Teil der nach Abschluss der Rekultivierung der Erweiterungsflä-

che anfallenden Niederschläge wird sich im Bereich einer zentral gelegenen Rest-

mulde sammeln. Diese Restmulde wird zu 2/3 (18.000 m²) dauerbespannt sein. Die 

verbleibenden 9.000 m² werden zumindest temporär bespannt sein und bieten so-

mit ideale Retentionspotenziale.  Im äußersten Norden des rekultivierten Tagebaus 

erfolgt die Flächenentwässerung (1 ha) wie im Urzustand flächig nach Norden.  

Weitere Informationen hinsichtlich des zukünftigen Gewässers können Sie dem An-

hang C entnehmen. Dieser enthält umfangreiche Unterlagen zum geplanten Gewäs-

serausbau nach § 68 WHG.  

Die geplante Verfüllung des Tontagebaus erfolgt gemäß der entsprechenden Geneh-

migungen mit standortnah gewonnenen überwiegend tonigen und schluffigen Bo-

denmassen. Im Rekultivierungsbereich erfolgt entsprechend der Wiedernutzbarma-

chungsplanung oberflächennah eine Aufbringung von sandigem Kies und Oberbo-

den. Daraus folgt, dass auch nach der Rekultivierung der seitliche Grundwasserzu-

strom in der hydrologischen Modellierung zu berücksichtigen ist. 

5.2 Grundwasser 

Im Rahmen der hydrogeologischen Bewertung der geplanten Norderweiterung (vgl. 

Anlage 6) trifft der Gutachter folgende Aussagen: Die Grundwasserergiebigkeiten für 

den oberen Grundwasserleiter sind mit gering zu bewerten. Es ist zu erwarten, dass 

bei einer Erweiterung des Tagebaus in nördlicher Richtung eine wesentliche Beein-

flussung der hydraulischen Verhältnisse auf den unmittelbaren Nahbereich um den 

Tagebau begrenzt sein wird.  

Der geplante Abbau hat nach dem heutigen Kenntnisstand keine qualitativen Aus-

wirkungen auf das oberflächennahe Grundwasser. Bedingt durch die Ausbildung des 

sehr gering durchlässigen Tonlagers besteht kein hydraulischer Kontakt zu tieferen 

Grundwasserhorizonten. 
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5.3 Brauchwasserbedarf und -versorgung 

Die Tongewinnung im Bereich der Norderweiterung erfolgt im Trockenabbau. Auch 

für die Aufbereitung und Weiterverarbeitung der gewonnenen Tonrohstoffe wird 

kein Brauchwasser benötigt. Lediglich für die Wege- und Bodenbefeuchtung wird 

bei extremer Trockenheit Wasser benötigt. Dieses wird aus den auf dem Betriebs-

gelände vorhandenen Absetzeinrichtungen entnommen. 

Der Tagebau Schenkenbusch wird über die betriebsinterne Wasserleitung aus dem 

Ortsnetz Volmershoven mit Trinkwasser versorgt.  

5.4 Hochwasserschutz 

Im Umfeld der Norderweiterung gibt es keine größeren Gewässer, aus denen sich 

spezielle Anforderungen an den Hochwasserschutz ableiten ließen. Im Rahmen des 

vorsorgenden Hochwasserschutzes ist es vielmehr die Aufgabe, die anfallenden Re-

genmengen sicher zwischenspeichern zu können und gedrosselt an die Vorflut ab-

zuleiten. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Berechnung der Retentionskapa-

zität ein Starkniederschlagsereignis mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren zu 

Grunde gelegt. Die tatsächliche Retentionskapazität des Tagebaus ist sogar noch 

weitaus größer. Gleichzeitig wird die Einleitmenge während des Tonabbaus durch 

die Steuerung der Pumpen reguliert, wodurch es zu keiner Überbelastung der Vor-

fluter kommen kann.  

Um auch nach der Rekultivierung einen bestmöglichen Hochwasserschutz zu ge-

währleisten, wurde das zukünftige Bebauungsgebiet „Buschkauler Feld“ mit in die  

Berechnung einbezogen. Wie im Erläuterungsbericht (vgl. Anhang C) zum Gewässer-

ausbauverfahren beschrieben wird, ist mit einer Verbesserung der Hochwassersitu-

ation gegenüber dem Urzustand im Planungsgebiet zu rechnen. 

Detaillierte Berechnungen hierzu finden Sie im Antrag zur wasserrechtlichen Erlaub-

nis (Anhang B) sowie in Anhang C, welcher umfangreiche Unterlagen zum geplanten 

Gewässerausbau nach § 68 WHG enthält. 

5.5 Kontrollmaßnahmen/Monitoring 

Im Frühjahr 2019 wurden im näheren Umfeld der Norderweiterung fünf Grundwas-

sermessstellen eingerichtet. Die Grundwassermessstellen wurden mit Datenloggern 
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ausgerüstet, um ein kontinuierliches Monitoring der Grundwasserstände gewähr-

leisten zu können. 

Darüber hinaus erfolgt eine Überwachung der Einleitmengen sowie der Wasserqua-

lität analog zu den sich aus der wasserrechtlichen Erlaubnis ergebenden Nebenbe-

stimmungen. 

Die Vorhabenträgerin plant, diese Kontrollmaßnahmen auch weiterhin kontinuier-

lich durchzuführen. 

5.6 Wasserrechtliche Anträge 

Der Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8,9 WHG liegt 

den Planunterlagen als Anhang B bei.  

Der Antrag auf Planfeststellung/-genehmigung für den Gewässerausbau 

nach § 68 WHG liegt den Planunterlagen als Anhang C bei. 
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6. Naturschutzrechtliche Anträge 

6.1 Antrag auf Eingriffsgenehmigung  

Die Norderweiterung des Tontagebaus „Schenkenbusch“ stellt gemäß § 14 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nach 

§ 15 BNatSchG sind „vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen“ und „unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.“  

Demnach sind die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln 

und durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden oder zu kompensieren.  

Die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 12) integriert den Land-

schaftspflegerischen Begleitplan und dessen fachliche Beschreibung des Bestandes 

mit Bewertung und Eingriffsermittlung sowie Ermittlung des erforderlichen Kom-

pensationsumfangs (Eingriffs-/Ausgleichsbilanz). Der Bestand und die zu erwarten-

den Konflikte sind in einem Bestands-Konfliktplan dargestellt (s. Anlage II zur Um-

weltverträglichkeitsstudie). Die vorliegende UVS beinhaltet auch den UVP-Bericht 

im Sinne des § 16 UVPG und umfasst die Vorgaben der Eingriffsregelung nach dem 

BNatSchG. Eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des Be-

richts zur Umweltverträglichkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG ist den Unterlagen als 

Anlage 13 beigefügt. 

Die Betroffenheit des Artenschutzes wird in einem gesonderten Fachbeitrag be-

schrieben (Anlage 7). 

Der Antrag auf Erteilung der erforderlichen naturschutzrechtlichen Eingriffsgeneh-

migungen (§§ 14 ff. BNatSchG) erfolgt mit Vorlage dieses Rahmenbetriebsplanes. 

6.2 Prüfung europäischer Natura 2000 Schutzgebiete 

Im Bereich der geplanten Norderweiterung des Tontagebaus „Schenkenbusch“ sind 

keine derartigen Schutzgebiete vorhanden. 

Nordwestlich des Vorhabengebiets befinden sich in einer Entfernung von ca. 500 m 

das FFH-Gebiet „Waldville“ (DE-5207-301) sowie deckungsgleich zu diesem das Vo-
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gelschutzgebiet "Kottenforst-Waldville" (DE-5308-401) gem. FFH- und VSG-Richtli-

nie. Diese Teilflächen umfassen Waldbestände und stellen somit einen anderen Le-

bensraumkomplex als die vom Eingriff beanspruchten Biotoptypen dar.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet und das Vogelschutzgebiet 

wurden in einer gesonderten FFH- und VSG-Vorprüfung (siehe Anlagen 15 und 16) 

ermittelt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass aufgrund der geringfügigen Auswir-

kungen auf die Schutzgebiete keine FFH- oder VSG-Verträglichkeitsprüfung erfor-

derlich ist. 

6.3 Antrag auf Befreiung gem. § 67 BNatSchG 

Durch die geplante Norderweiterung des Tontagebaus Schenkenbusch werden 

keine gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG in Anspruch ge-

nommen. Eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 

6.4 Antrag auf Befreiung gem. § 42 LNatschG NRW 

Im Untersuchungsraum sind keine Flächen vorhanden, die dem Pauschalschutz 

gem. § 42 LNatSchG NRW unterliegen. Ein Antrag auf Befreiung ist daher nicht erfor-

derlich. 

6.5 Antrag auf Befreiung gem. § 8 der Ordnungsbehördlichen Verfügung des 

Rhein-Sieg-Kreises vom 31.08.2006 (LSG 5207-0001)  

Das Plangebiet der Norderweiterung liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

(LSG 5207-0001).  

Dieses unterliegt der Ordnungsbehördlichen Verfügung über die Landschaftsschutz-

gebiete in den Gemeinden Alfter und Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreises vom 31. Au-

gust 2006 und den darin unter § 4 aufgeführten Verboten. Befreiungen sind nach § 

8 der Verfügung unter Beachtung der Befreiungs-voraussetzungen möglich. Im Rah-

men der Antragsunterlagen zum Rahmenbetriebsplan wird diese Befreiung hiermit 

beantragt. 

 

Begründung: 
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Der Charakter der Landschaft ist in dem genannten Bereich durch die vorhandenen 

Tagebauflächen bereits geprägt. Der Planungsraum ist durch strukturarme Agrarflä-

chen und nur wenigen gliedernden Gehölzstrukturen mit einer unmittelbar östlich 

verlaufenden Hochspannungstrasse erheblich vorbelastet. Durch die Erweiterung 

wird daher der Grundzug des Landschaftscharakters im Umfeld der vorhandenen 

Tagebauflächen mit Ton- und Kiesabgrabungen nicht wesentlich verändert und im 

Zuge der Rekultivierungsplanung erfolgt eine Aufwertung des bestehenden Land-

schaftsbildes durch Anpflanzung von gliedernden Grünzügen. Zudem ergibt sich aus 

der übergeordneten Planung (Regionalplan, FNP) mit Ausweisung der Vorrangflä-

chen für den Tagebau eine Zielvorgabe für die Nutzung des Plangebietes und steht 

daher nicht grundsätzlich im Widerspruch zum Landschaftsschutzgebiet. Wie in der 

vorliegenden UVS (Anlage 12) dargestellt, ist die geplante Nutzung mit den Zielen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar. 

6.6 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung fand im Rahmen der Erstellung des Fachbeitrags 

Artenschutz (Anlage 7) statt. Im Fazit wird folgendes festgehalten: 

In dem derzeitigen Betriebszustand und den daraus resultierenden Lebensrauman-

geboten mit unterschiedlichen Sukzessionsstadien, sowohl der Gewässerlebens-

räume, wie auch der Offenlandflächen und Gehölzstrukturen, finden verschiedene 

bestandsgefährdete Arten wie z. B. Zwergtaucher, Schwarzkehlchen, Hänfling, Rohr-

ammer, Feldschwirl und Flussregenpfeifer einen geeigneten Lebensraum im Bereich 

des heutigen Tontagebaus. Auch für gefährdete Durchzügler wie z. B. Bekassine, 

Braunkehlchen, Heidelerche und Wiesenpieper bietet die Grube geeignete Rastflä-

chen. In den Gehölzbeständen des Randbereiches der Grube wurden Vorkommen 

der Haselmaus nachgewiesen. 

In dem geplanten Erweiterungsbereich nördlich der bestehenden Grube konnten 

mehrere Vogelarten als artenschutzrechtlich geschützte Arten mit Reproduktions-

stätten nachgewiesen werden. Die Gehölzbestände werden aber auch von verschie-

denen Fledermausarten, die ebenfalls alle dem Artenschutz unterliegen, regelmäßig 

als Leitlinien für Nahrungsflüge genutzt. Reproduktionsstätten der Fledermäuse 



 

38 

 

und der Haselmaus konnten nicht im geplanten Erweiterungsbereich nachgewiesen 

werden. 

Insgesamt ist der geplante Erweiterungsbereich unter artenschutzrechtlichen Ge-

sichtspunkten als wenig Bedeutsam einzustufen und es finden überwiegend häufige 

und weit verbreitete Vogelarten hier einen Lebensraum mit Niststandorten in den 

Gehölzen. Innerhalb der Offenlandflächen konnten keine Nistplätze typischer Of-

fenlandbewohner (z. B. der Feldlerche) nachgewiesen werden. In diesem Bereich 

bestehen daher derzeit keine bedeutsamen Quartier- oder Lebensraumstrukturen 

für Arten, die den Bestimmungen des § 44 BNatSchG unterliegen. 

Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit durch den laufenden Betrieb in-

nerhalb der Tagebaufläche und durch die geplante Norderweiterung auf überwie-

gend intensiv ackerbaulich genutzten Agrarflächen, ist nach derzeitigen Erkenntnis-

stand unter Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

Insgesamt besteht im Bereich des Tontagebaus „Schenkenbusch“ ein mosaikartiger 

Biotopkomplex mit hochwertigem Lebensraumangebot für verschiedene bestands-

gefährdete und dem Artenschutz unterliegende Arten. Durch Abstimmungen des 

Grubenbetriebes und der Rekultivierungsmaßnahmen mit den Belangen des Arten-

schutzes, kann das Lebensraumangebot weiterhin gesichert werden und durch die 

geplante Ausdehnung der Tagebaufläche nach Norden erweitert werden. 
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7. Forstrechtliche und weitere Anträge 

7.1 Antrag auf Waldumwandlung gemäß § 9 BWaldG in Verbindung mit §14 Abs. 1 

LWG 

Da die Vorhabenfläche der Norderweiterung ausschließlich landwirtschaftlich ge-

nutzt wird, ist eine Umwandlung von Wald nicht vorgesehen Ein Antrag auf Waldum-

wandlung gemäß § 9 BWaldG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 LWG nicht erforderlich. 

7.2 Ersatzaufforstung gemäß § 10 BWaldG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 LWG 

Da für die Durchführung des Vorhabens keine Umwandlung von Wald in eine andere 

Bodennutzung erforderlich ist, sind keine Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 

7.3 Erteilung der Erlaubnis für die Beseitigung von Denkmälern gemäß § 13  DSchG 

Im Bereich der Nordweiterung des Tagebaus Schenkenbusch gibt es Hinweise sei-

tens des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege (RAB), dass im Erweiterungs-

feld mit Bodendenkmälern zu rechnen Ist. Daher ist es geplant, das Plangebiet im 

Vorfeld der Abraumarbeiten mit geophysikalischen Methoden zu untersuchen. Bei 

positiven Befunden werden in Abstimmung mit dem RAB archäologische Sondagen 

im Vorfeld der Abraumbeseitigung durchgeführt. 

Weitere Einzelheiten werden in den Antragsunterlagen der jeweiligen Hauptbe-

triebspläne beschrieben und ggf. erforderliche Genehmigungen gemäß DSchG be-

antragt.  

7.4 Antrag auf Erteilung Straßensondernutzungserlaubnis gemäß §§ 18,19 LStrG 

NRW 

Die Firma Sibelco Deutschland GmbH beantragt hiermit, die Erteilung einer Straßen-

sondernutzungserlaubnis im Zuge des Planfeststellungsverfahrens. 

Ein formloser Antrag nach §§ 18,19 LStrG Landesstraßengesetz NRW ist den Antrags-

unterlagen als Anhang A beigefügt. 
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8. Wiedernutzbarmachung 

Das Konzept zur Wiedernutzbarmachung der vom Bergbau in Anspruch genomme-

nen Fläche ist ein zentraler Bestandteil der Planungen der Vorhabenträgerin. Unter 

Beachtung der Randbedingungen – beispielsweise der südlich angrenzende Tage-

bau „Schenkenbusch“1 sowie die relativ geringe Entfernung zur Wohnbebauung – 

wurde das Konzept so erarbeitet, dass es sich in passender Weise in die Umgebung 

einfügt. Die Belange der örtlichen Bevölkerung wurden dabei ebenso berücksichtigt 

wie die Vorgaben der Behörden.  

8.1 Oberflächengestaltung des geplanten Rekultivierungszustandes 

Die Norderweiterung erstreckt sich auf einer Länge von ca. 650 m von Nord nach Süd 

und liegt an einem sehr schwach geneigten, in nordöstliche Richtung abfallenden 

Hang. Ausgehend von einer Geländehöhe im Bereich des Lüsbacher Weges von 160 

m über NN fällt das Gelände im ursprünglichen Zustand in Richtung Buschkauler 

Graben auf etwa 156 m über NN ab.  

Durch die Abbautätigkeit in den kommenden Jahrzehnten wird sich die Topographie 

des Geländes verändern. Der Tonabbau wird zu einem Massendefizit von insgesamt 

etwa 2.115.000 m3 führen2. Im Rahmen des Wiedernutzbarmachungskonzepts plant 

die Vorhabenträgerin eine teilweise Wiederverfüllung des Geländes. Die Wiederher-

stellung der Oberfläche orientiert sich an der ursprünglich vorhandenen Gelände-

topographie und wird insbesondere in den Randbereichen durch Wiederverfüllung 

angepasst. Im Zentrum wird ein Himmelsteich entstehen, welcher auch im Rekulti-

vierungszustand erhalten bleiben soll und im tiefsten Punkt auf ca. 151 m über NN 

liegen wird. 

Zum Ausgleich des Massendefizites ist es teilweise erforderlich, Fremdmassen mit 

den Zuordnungswerten Z0 und Z 0* zu verwerten. Einzelheiten zum Fremdmassen-

                                              
1 Anmerkung: Die Wiedernutzbarmachung der Bereiche südlich des Lüsbacher Weges (aktueller Rah-
menbetriebsplan) ist im (Teil-)Abschlussbetriebsplan, der am 04.12.2020 (Az. 62.s 25-1.4-2020-1) zu-
gelassen wurde, geregelt. 
2 Das Massendefizit setzt sich zusammen aus der abzubauenden Tonmenge (rund 3,25 Mio t ≈ 1,625 
Mio m3) und der Abraummenge, welche in den derzeit bestehenden Tagebau zur Rekultivierung ein-
gebracht wird (rund 490.000 m3). Zur Verwertung der weiteren Abraummassen siehe Kapitel 8.3.  
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bedarf und den Richtlinien zur Verwertung werden in einem separaten Sonderbe-

triebsplan geregelt. Die Abraummassen werden für die Rekultivierung verwertet, wie 

unter 4.1.4 beschrieben.  

8.2 Wiedernutzbarmachung der Oberfläche und geplante Folgenutzung 

Das Rekultivierungskonzept sieht u.a. eine Wiederherstellung folgender Flächen im 

Bereich der Norderweiterung vor:  

• Intensiv und extensiv genutztes Grünland 

• Feldgehölzhecken 

• Himmelsteich und feuchte Hochstaudenflur 

• Vegetationsfreie/-arme Bereiche (Ruderalflächen) 

Die detaillierte Flächenaufteilung sowie die zeichnerische Darstellung des Rekulti-

vierungskonzepts findet sich in Anlage V zur Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 

12.5).  

Zu rund 40 % sollen die Flächen entsprechend ihrer vorangegangenen Nutzung nach 

Beendigung des Tonabbaus und Rekultivierung wieder landwirtschaftlich genutzt 

werden (Intensiv- und Extensivgrünland).  

Die sonstigen Flächen bleiben dauerhaft aus einer intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung genommen und werden nicht wieder vollständig verfüllt. Sie stehen dann 

als Lebensraum für die sich dort innerhalb der Abbauphase ansiedelnden Tier- und 

Pflanzenarten zur Verfügung und können teilweise als Pflegemaßnahme extensiv 

beweidet werden. Teilflächen sollen auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden. Um eine Störung der artenschutzrechtlich relevanten Flächen jedoch zu 

verhindern, bleibt ein Teil der Flächen ungenutzt und unzugänglich.  

Entsprechend der angestrebten Nachfolgenutzung (Landwirtschaft/Naturschutz) 

wird die Oberfläche in geeigneter Weise wieder hergestellt: für landwirtschaftliche 

Flächen die erforderliche durchwurzelbare Bodenschicht; für die übrigen Flächen 

ggf. der Einbau bestimmter Substrate. 

Die Rekultivierungsflächen gilt es dauerhaft zu erhalten und durch Pflegemaßnah-

men in ihrer Wertigkeit, z.B. als Lebensraum bestandsgefährdeter Arten, zu sichern. 
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Denkbar ist es, die Ruderalflächen durch eine extensive Beweidung  mit Hochland-

rindern in ihrer Struktur kostengünstig zu erhalten. 

8.3 Wiedernutzbarmachungsabschnitte 

Die Phasen der Wiedernutzbarmachung orientieren sich an den unter 4.2 beschrie-

benen Abbauabschnitten. Während im Abbauabschnitt 1 der Abraum noch für die 

Rekultivierung des bestehenden Tagebaus „Schenkenbusch“ südlich des Lüsbacher 

Weges genutzt wird, stehen die Abraummassen aus den Abbauabschnitten 2 bis 4 

gänzlich für die Rekultivierung der Norderweiterung zur Verfügung.  

Während der Abbauphase 2 werden die anfallenden Abraummassen bereits im aus-

getonten südwestlichen Bereich des Plangebietes eingebaut. Der Abbaurichtung 

(entgegen des Uhrzeigersinns) folgend, wird der Abraum aus Phase 3 im südöstli-

chen Bereich für die Rekultivierung verwendet. Nach Abschluss dieser Phase ist ein 

Teil der Fläche bereits für die landwirtschaftliche Folgenutzung vorbereitet. In der 

Abbauphase 4 befindet sich der Tagebauaufschluss im Westen, während die östli-

chen Bereiche verfüllt werden.  

Schrittweise wird so – dem Abbaufortschritt folgend – die Rekultivierung der Flä-

chen voranschreiten. Für die einzelnen Abbau- und Rekultivierungsabschnitte ist je-

weils ein Zeitrahmen von rund 10 Jahren geplant.  

8.4 Wiedernutzbarmachungsziele und Kompensationsmaßnahmen 

Das übergeordnete Wiedernutzbarmachungsziel der Norderweiterung „Schenken-

busch“ lässt sich in zwei Teile gliedern. Rund 40 % der Fläche soll für landwirtschaft-

liche Nutzung zur Verfügung stehen. Der Rest teilt sich auf in Flächen für den Natur- 

und Artenschutz, darunter eine größere Wasserfläche mit Schilfzone und umliegen-

den Ruderalflächen sowie Gehölzpflanzungen.  

Auch die Erholungsfunktion, die das gut ausgebaute Wegenetz in der unmittelbaren 

Umgebung hat, stellt eine wichtige Komponente des Rekultivierungskonzepts dar. 

So wird der im Rahmen des Abbaus beanspruchte Weg (Verbindung Lüsbacher Weg 

und Buschkauler Weg) verlegt, sodass eine durchgehende Nutzung der Wege zur 

ortsnahen Feierabenderholung problemlos möglich sein wird. Der Lüsbacher Weg 

dagegen bleibt in seinem bisherigen Verlauf erhalten, da die Erschließung der 
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Norderweiterung mittels Unterführung erfolgt. Nach Abschluss der Abbauarbeiten 

werden zusätzliche Wegeverbindungen durch das ehemalige Grubengelände ge-

schaffen, um einen Teil der Abbaufläche für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Ergänzend zu den Maßnahmen während des Abbaus, die die ordnungsgemäße Be-

rücksichtigung des Natur- und Artenschutzes sicherstellen, wurden im Zuge der Pla-

nungen auch Maßnahmen definiert für den Zeitraum der Wiedernutzbarmachung. 

Diese Maßnahmen zur Sicherung des Lebensraumes von geschützten Arten und zur 

Freiraumnutzung mit Aufwertung des Landschaftsbildes und des Erlebniswertes 

sind im Maßnahmenplan (s. Anlage V zur Umweltverträglichkeitsstudie) beschrieben 

und werden hier kurz vorgestellt:  

A1: Das schon während der Abgrabungsarbeiten entstehende Gewässer inner-

halb der Grubenfläche ist dauerhaft zu erhalten. Auch kleinere, lediglich tem-

porär wasserführende Senken im Umfeld der Wasserfläche stellen wichtige Le-

bensräume dar und sind ebenfalls zu erhalten.  

A2: Im Randbereich des Abgrabungsgewässers ist ein Schilfsaum zu entwickeln 

bzw. zu erhalten.  

A3: In einem Umfeld von 30 bis 45 Metern um das Abgrabungsgewässer herum, 

sind vegetationsarme Flächen und Ruderalflächen zu erhalten. Um dies zu er-

möglichen sind die Flächen spätestens alle drei Jahre zu entbuschen bezie-

hungsweise von aufkommenden Gehölzen z. B. durch Beweidung zu befreien.  

A4: Teilflächen des ehemaligen Grubengeländes werden wieder verfüllt und als 

extensive Grünlandflächen genutzt.  

A5: Nutzung von Teilflächen der Tongrube als Intensivgrünland nach Rekulti-

vierung und  Andeckung mit Oberboden.  

A6: Im westlichen, östlichen und südlichen Randbereich der Grube sowie im 

Zentrum der Grube sind Gehölzpflanzungen aus einheimischen Laubgehölzen 

und Einzelbäumen vorzunehmen. Von besonderer Bedeutung ist hier der Grün-

zug zur Ortslage, der besonders während des Abbaus eine wichtige Rolle spielt.  

A7: Anlage eines Aussichtspunktes südwestlich der Rekultivierungsfläche mit 

Blick in das rekultivierte Grubengelände.  
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8.5 Kostenabschätzung 

Für Informationen zur Kostenabschätzung verfügt die Vorhabenträgerin über das 

Sibelco-interne Instrument der sogenannten „Closure Plans“. Diese Pläne werden in 

regelmäßigen Abständen aktualisiert und berücksichtigen die erforderlichen Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Grubenschließung. Dazu gehört neben der Wie-

dernutzbarmachung der vom Bergbau in Anspruch genommenen Fläche auch der 

Abriss der Tagesanlagen sowie der Entsorgung des anfallenden Abfalls. Durch den 

iterativen Prozess werden die vorhanden Rückstellungen regelmäßig angepasst. 

Letztlich können die Kosten erst nach Zulassung eines später vorzulegenden Ab-

schlussbetriebsplanes zuverlässig kalkuliert werden, da erst dann der genaue Um-

fang der Maßnahmen festgelegt wird und der hier vorgelegte Rahmenbetriebsplan 

die Wiedernutzbarmachung für den Bereich der Norderweiterung nur skizziert.  

Als Grundlage für eine Kostenschätzung verwendet die Vorhabenträgerin einen spe-

zifischen Wert für die Rekultivierungskosten, der auch von Mitgliedern des Bundes-

verbandes Keramische Rohstoffe und Industrieminerale e.V. (BKRI) verwendet wird. 

Der Wert beläuft sich auf 22.000 €/ha. Folglich ergibt sich für die Norderweiterung 

ein Wert von rund 400.000 €. Hinzu kommen die Abrisskosten von rund 330.000 € 

laut internen Berechnungen mit Stand von Dezember 2017. 


